
  19.1.2021 

Zum Ablauf der Anmeldungen sowie des Aufnahmeverfahrens der fünften Klassen im Schuljahr 

2021 / 2022 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen der vierten Klassen, 

trotz der aktuellen Lage werden wir an den Anmeldetagen zwischen dem 01. und 04.02.21 unter 

Berücksichtigung des Infektionsschutzes (Masken, Abstand usw.) persönlich für Sie vor Ort sein, wenn 

Sie online einen Termin zum Anmeldungsgespräch gebucht haben.  

Alternativ können Sie Ihre Unterlagen im Sekretariat abgeben und auf ein persönliches Gespräch 

verzichten.  

 

Um die Anzahl der anwesenden Personen zu minimieren, sollte nur ein Elternteil mit diesen 

erforderlichen Anmeldeunterlagen in der Schule erscheinen: 

• der Kopie des Zeugnisses aus dem ersten Halbjahr der vierten Klasse 

• dem gelben Anmeldeschein 

• dem Anmeldungsformular unserer Schule  

• ggf. weiteren Bescheinigungen 

Eine Verpflichtung, das anzumeldende Kind mitzubringen, besteht nicht. 

 

Zum Aufnahmeverfahren: Das allgemeine Aufnahmeverfahren in die Sekundarstufe I richtet sich nach 

§ 46 Schulgesetz NRW (SchulG NRW) in Verbindung mit der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die 

Sekundarstufe I (APO-S I) und den Verwaltungsvorschriften zur APO-S I (VVzAPO-S I) (vgl. insbesondere 

Nr. 13-21 Nr. 1.1./ 1.2. BASS). 

Dies bedeutet, dass wir grundsätzlich alle Kinder aufnehmen, die angemeldet wurden, solange unsere 

Aufnahmekapazität nicht ausgeschöpft wird. Sollten wir allerdings mehr Anmeldungen für 

Schüler*innen erhalten, als wir gemäß der rechtlichen Regelung aufnehmen können, so werden wir 

unter Berücksichtigung von Sonderfällen nach nachfolgenden Kriterien auswählen: 

1. Geschwisterkinder  

2. Losverfahren 

Überdies werden bei Überhang Kinder (gem. § 46 Abs. 6 SchulG NRW) aus Düsseldorf 

gemeindefremden Kindern vorgezogen.  

 

Wir freuen uns auf Sie/euch. Bleiben Sie gesund!  


